
Stadt Schmölln                                                           Schmölln, 10.07.2021 

           
- Stadtrat Schmölln   - 
                                                                                             Vorl.-Nr.: V 0482/2021 
 
 
 
 

B e s c h l u s s v o r l a g e 
 
  
Betreff:   Genehmigung einer außerplanmäßigen Ausgabe 2021 –  
  -  Verwaltungshaushalt Einzelansatz je HHSt. über 25.000 Euro 
 
Einreicher:  Bürgermeister 
 
 

Beratungsfolge 26. Tagung  
des Hauptausschusses 

Am 
12.07.2021 

Abstimmung 

  Ja-Stimmen  

  Nein-Stimmen  

  Stimmenthaltung  

Beratungsstatus Nicht öffentlich / vorberatend 
 

 

Beratungsfolge 24. Tagung  
des Stadtrates 

Am 
22.07.2021 

Abstimmung 

  Ja-Stimmen  

  Nein-Stimmen  

  Stimmenthaltung  

Beratungsstatus Öffentlich / beschließend 
 

 
 
Beschlussvorschlag : 

 
Der Stadtrat Schmölln beschließt in öffentlicher Sitzung die Genehmigung einer 
außerplanmäßigen Ausgabe für das Haushaltsjahr 2021 im Verwaltungshaushalt 

HHSt. 1.61000.65550 

Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Kosten 

in Höhe von  
70.000 Euro. 

(i. W. siebzigtausend Euro) 
 

Die Deckung erfolgt in voller Höhe über die HHSt. 1.81700.71700. 
 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Für ingenieurtechnische Planungsleistung zur Erstellung der Potenzialanalyse „Überbetriebli-

che Nutzung von Abwärme aus Industrie und Gewerbe in Schmölln“ entstehen Kosten in Höhe 
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von 70.000 €. Diese wurden in der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 unter der Haushalts-

stelle 81700.71700 geplant. Die Maßnahme wird vollständig über Fördermittel und Zuschüsse 

finanziert. Die Fördermittelbescheide liegen der Stadt Schmölln bereits vor. Die Buchung der 

Einnahmen erfolgt ebenfalls unter Abschnitt 61000. 

 

Es handelt sich nur formal um eine außerplanmäßige Ausgabe, der entsprechende Ansatz im 

Verwaltungshaushalt wird lediglich korrigiert.  

 

 

 

 

Sven Schrade       

Bürgermeister   

 

Hinweis: Beschlussvorlage-Originalausfertigung hinterlegt im Stadtratsbüro der Stadtverwaltung Schmölln 

 

     


